
Verwarn- und Bußgeldkatalog der Stadt Pößneck zur Verringerung 
von störendem Verhalten in der Öffentlichkeit 

vom 12.12.2023 
 
Die Stadt Pößneck hat auf der Grundlage des § 27 Thüringer Ordnungsbehördengesetz 
(OBG) am 04.10.2022 die Ordnungsbehördliche Verordnung über die Abwehr von Gefahren 
in der Stadt Pößneck (OBV) erlassen (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 10 Jahrgang 29 vom 
14.10.2022). Für die Verfolgung der in dieser Verordnung geregelten Ordnungswidrigkeiten 
ist die Stadt Pößneck nach § 51 Abs. 2 Nr. 3 OBG ebenfalls zuständig. Das einzuhaltende 
Verfahren ist im Wesentlichen bundeseinheitlich im Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) geregelt.  
 
Leider nehmen Verstöße gegen die OBV der Stadt Pößneck zu. Auch wird das subjektive 
Sicherheitsempfinden der Pößnecker Bürger insbesondere durch Vandalismus, Alkohol- und 
Drogenkonsums an öffentlichen Orten und störendem Verhaltens in der Öffentlichkeit 
beeinträchtigt. Der Bußgeldkatalog fasst die Verstöße und Zuwiderhandlungen zusammen, 
welche vorranging das Sicherheitsempfinden der Öffentlichkeit beeinträchtigen. Die 
betreffenden Zuwiderhandlungen sollen mit festgesetzten Geldbußen in gleichgelagerten 
Sachverhalten gleichbehandelt werden.  
Die Verwarn- und Bußgeldbeträge können gemäß den Grundsätzen des § 17 Abs. 3 und 
Abs. 4 des OWiG nach den Umständen des Einzelfalles erhöht oder ermäßigt werden.  

 
§ 1  

Geltungsbereich 
 
Der Bußgeldkatalog gilt für das gesamte Gebiet der Stadt Pößneck. 

 
§ 2  

Tatbestände und Geldbußen 
 

Tat-
bestands-
nummer 

Tatbestand Rechtsgrundlage Geldbuße 

1 Verrichtung der Notdurft 
§ 21 Abs. 1 Nr. 1 
OBV 

50,00 € 

2 Zertrümmern von Glasflaschen  
§ 21 Abs. 1 Nr. 1 
OBV 

150,00 € 

3 
Abfälle aller Art außerhalb von 
vorgesehenen Behältern entsorgen 

§ 21 Abs. 1 Nr. 1 
OBV 

50,00 € 

4 
Rauchen auf Kinderspielflächen, 
Jugendfreizeitflächen und Sportflächen 

§ 21 Abs. 1 Nr. 5 
OBV 

60,00 € 

5  
Entsorgung von Hausmüll in 
Abfallbehältern an Straßen und in 
öffentlichen Anlagen 

§ 21 Abs. 1 Nr. 10 
OBV 

80,00 € 

6 
Hund innerhalb der geschlossenen 
Ortslage nicht anleint (inkl. Spielplätze) 

§ 21 Abs. 1 Nr. 18 
OBV 

100,00 € 

7 Ruhestörender Lärm  § 117 OWiG 100,00 € 

8 Herumgrölen oder anpöbeln von Passanten 
§ 21 Abs. 1 Nr. 29 
OBV 

80,00 € 

9 
Herumwerfen von Gegenständen zum 
Zwecke der Beschädigung/Zerstörung 

§ 21 Abs. 1 Nr. 29 
OBV 

150,00 € 



10 
Konsumieren von Alkohol in 
Alkoholverbotszonen 

§ 4 Abs. 1 OBV 
Alkohol 

200,00 € 

11 Belästigung der Allgemeinheit § 118 OWiG 100,00 € 

12 Vollrausch 
Höhe der Geldbuße nach Nr. 1 
– 11  

Bei nach weislich vorsätzlicher Begehung oder bei besonderen Tatumständen sind die 
Geldbußen im Einzelfall abweichend von diesen Beträgen festzusetzen. 

 
§ 3  

Geltungsdauer 
 
Der Bußgeldkatalog tritt am 01.01.2024 und am 31.12.2025 außer Kraft. 

 
 
 
Pößneck, 12.12.2023 
 
 
 
Michael Modde 
Bürgermeister 
 
 
 


